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Schriftliche Erklärung zur Sprachenregelung in der Europäischen Union

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf die Artikel II-81 und II-82 der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union,

– gestützt auf Artikel 240 des EG-Vertrags,

– gestützt auf Artikel 116 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die Mehrsprachigkeit einen kulturellen Wert der Europäischen 
Union darstellt,

B. in der Erwägung, dass wiederholte Diskriminierungen bei der Verwendung, der 
Übersetzung und dem Dolmetschen der Amtssprachen der Europäischen Union in den 
EU-Institutionen festzustellen sind, denen eine angebliche und willkürliche 
Unterscheidung zwischen „Amtssprachen“ und „Arbeitssprachen“, die durch keinerlei 
Rechtsgrundlage untermauert ist, zu Grunde liegt,

C. in der Erwägung, dass in der Mitteilung der Kommission (KOM(2005)596) zur 
Rahmenstrategie für Mehrsprachigkeit die Frage der Sprachenregelung in den 
Gemeinschaftsinstitutionen nicht angemessen angegangen wird,

D. in Erwägung der von der Kommission geplanten Kürzungen in Bezug auf die Menge der 
Übersetzungen und die Zahl der Übersetzer der Amtssprachen der Europäischen Union, 

1. ist der Auffassung, dass das Fehlen einer schriftlich niedergelegten und durch eine 
geeignete Rechtsgrundlage untermauerten Sprachenregelung zu 
Sprachendiskriminierungen in den EU-Institutionen führt;

2. ist der Auffassung, dass die Rechtslücke und die wiederholten Fälle von Diskriminierung 
eine Entfremdung der Bürger von den EU-Institutionen bewirken,

3. fordert die Kommission auf, auf der Grundlage einer Impaktstudie und gemeinsam 
festgelegter Kriterien einen Vorschlag für eine interinstitutionelle Vereinbarung über 
einen schriftlich niedergelegten Rechtsrahmen für die Sprachenregelung in der 
Europäischen Union vorzulegen, bei der die oben genannten Grundsätze beachtet werden 
und die eine ausgewogenere und angemessenere Verwendung der Amtssprachen der 
Europäischen Union gewährleistet;

4. beauftragt seinen Präsidenten, diese Erklärung mit den Namen der Unterzeichner allen 
Organen, Einrichtungen, Diensten und Agenturen der EU sowie den Parlamenten der 
Mitgliedstaaten und ihren jeweiligen Regierungen  zu übermitteln.


